
sei nach der Hauptverhandlung der Erziehungsprozeß 
des jugendlichen Täters abgeschlossen. Das Gericht 
kann mit der Feststellung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit des jugendlichen Täters und dem Aus
spruch entsprechender Straf- und Erziehungsmaßnah
men nur einen Beitrag zu diesem Erziehungsprozeß 
leisten. Es ist deshalb notwendig, daß das Gericht im 
Anschluß an die Hauptverhandlung mit den Erzie
hungsberechtigten, den Vertretern gesellschaftlicher Or
gane, des Klassen- oder Betriebskollektivs usw. darüber 
berät, in welcher Weise die weitere Einbeziehung des

Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben erfolgen 
soll. Das Gericht wird hierbei als Organisator tätig, 
kann aber nicht den Erziehungsprozeß selbst leiten 
bzw. kontrollieren. Das Gericht übermittelt ferner die 
in Jugendstrafverfahren gesammelten Erfahrungen den 
örtlichen Volksvertretungen bzw. ihren Räten oder den 
Organen der Volksbildung, damit diese sie für ihre 
weitere Leitungstätigkeit verwerten können. Damit sind 
aber die Grenzen des Tätigwerdens des Gerichts abge
steckt; es darf nicht etwa Aufgaben anderer Staats
organe oder von Erziehungsträgern übernehmen.
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Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Jugendlicher — 
untrennbarer Bestandteil der allseitigen Persönlichkeitserforschung

Durch eine auch für die Zukunft beispielhafte Gemein
schaftsarbeit zwischen Theorie und Praxis, zwischen 
Juristen, Psychologen und Psychiatern sind wir bei der 
Vorbereitung des Entwurfs eines neuen Strafgesetz
buchs der Antwort auf die Frage nach Sinn und Zweck 
einer solchen Regelung der individuellen strafrechtli
chen Verantwortlichkeit Jugendlicher, wie wir sie in § 4 
JGG besitzen, nähergekommen und tiefer in die Beson
derheiten der geistig-ideologischen und moralischen 
Entwicklung des jugendlichen Rechtsverletzers einge
drungen.

Sinn und Zweck des § 4 JGG
Wir wissen aus der Jugendforschung, daß sich das ge
sellschaftliche Verantwortungsbewußtsein eines Min
derjährigen nicht automatisch entwickelt, etwa durch 
den naturgesetzlichen Ablauf endogener Prozesse. Viel
mehr entwickelt es sich in einem bestimmten sozialen 
Determinationsprozeß durch aktive Wechselbeziehungen 
zwischen dem Minderjährigen und der sozialen Umwelt. 
Bildung und Erziehung sind dabei die Grundpfeiler 
dieses Prozesses, in dem soziale Verhaltensweisen ge
lernt und verinnerlicht werden. Der Begriff der Reife, 
wie er im Wortlaut des § 4 JGG enthalten ist, ist daher 
ungenau. Er beruht auf einer unwissenschaftlichen kri
minologischen Grundkonzeption, die durch die soziali
stische Jugendforschung widerlegt ist. Sie ging im we
sentlichen davon aus, daß insbesondere die in der Ju
gendzeit ablaufenden endokrinen und weiteren Um
stellungsprozesse, die wir gemeinhin mit dem Begriff 
„Pubertät“ erfassen, die Grundlage, ja sogar die „Ur
sache“ aller Störungen im Sozialverhalten eines Min
derjährigen seien. Das ist widerlegt.
Das Verantwortungsbewußtsein des Jugendlichen, das 
entwickelt und vorhanden sein muß, um ihn strafrecht
lich zur Verantwortung ziehen zu können, ist im Grunde 
eine elementare soziale Eigenschaft. Diese erwirbt der 
junge Mensch auf der Basis natürlicher Entwicklungs
vorgänge durch hierauf abgestimmte gesellschaftliche 
Erziehung und Bildung seiner Persönlichkeit. Sie wird 
durch allgemeine und spezifische gesellschaftliche Ein
wirkung und durch die vom Jugendlichen in diesen 
Wechselwirkungen gewonnenen Erfahrungen vor allem 
auf dem Hauptweg der staatlichen und gesellschaftli
chen Bildung und Erziehung anerzogen und erlernt. Das 
von § 4 JGG geforderte elementare Verantwortungsbe
wußtsein ist somit ein notwendiges Zwischenresultat 
der gesamten Persönlichkeitsentwicklung. Es beste it 
also ein Widerspruch zwischen Sinn und Zweck des § 4 
JGG und seiner ungenauen sprachlichen Form.
Bei der Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit sollte deshalb von dem Begriff „ F ä h i g k e i t ! ;

ausgegangen werden. Bei dieser Fähigkeit handelt es 
sich um eine komplexe soziale Eigenschaft, über die 
der Jugendliche zur Zeit der Tat nach seinem Entwick
lungsstand verfügen muß: sich nämlich bei der Ent
scheidung zur Straftat von den hierfür geltenden Nor
men und Regeln bestimmen zu lassen. Diese Fähigkeit 
ist stets tat- und handlungsbezogen und persönlichkeits
gebunden.
Wie bereits erwähnt wurde, ist eine solche elementare 
soziale Verhaltensdisposition Bestandteil und Teil
ergebnis der gesamten sozialen Persönlichkeitsentwick
lung. Diese wird zwar — wie insbesondere das Gesetz 
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 
25. Februar 1965 (GBl. I S. 83) sichtbar werden läßt — 
durch die sozialistische Gesellschaft immer planmäßiger 
gesteuert. Es wird ein komplex zusammenhängendes 
und ineinandergreifendes Gesamtsystem staatlicher und 
gesellschaftlicher Maßnahmen geschaffen, durch das 
alle Minderjährigen entsprechend den Möglichkeiten 
des biologischen Entwicklungsstandes gebildet und er
zogen werden. Dieser gesellschaftliche Prozeß des Aus
baus eines derartigen Gesamtsystems schließt aber in
dividuelle Unterschiede in der Persönlichkeitsentwick
lung einzelner Jugendlicher nicht aus. Sie können sich 
aus noch vorhandenen Widersprüchen in diesem Ge
samtsystem ergeben, z. B. Uneinheitlichkeit in den Er
ziehungsforderungen, mangelhafte Zusammenarbeit 
zwischen den Trägern der Erziehung usw. Sie können 
sich aber auch aus den Unterschieden in den inneren 
subjektiven Bedingungen beim einzelnen Jugendlichen 
ergeben, selbst wenn diese Bedingungen nicht allein 
durch Vererbung (also auf genetischem Wege) entstehen, 
sondern selbst im Grunde wiederum Ergebnis der so
zialen Einwirkung und damit grundsätzlich veränder
bar sind.
Die Vielfalt der Möglichkeiten erfordert bei der Prü
fung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht — 
wie bei erwachsenen Tätern — von einer gesetzlichen 
Vermutung auszugehen, sondern durch eine konkrete, 
tatbezogene Persönlichkeitsuntersuchung festzustellen, 
ob der betreffende Rechtsverletzer zur Zeit der Tat die 
Fähigkeit hatte, sich von den für diese Tat geltenden 
sozialen Regeln leiten zu lassen. Erst dann können wir 
mit Hilfe der individuellen strafrechtlichen Verantwort
lichkeit auch pergönlichkeitsverändernd und persönlich- 
keitsformend wirken. Erst dann können wir dem Ju
gendlichen die Straftat zurechnen, und er kann und 
muß für diese Tat vor der Gesellschaft einstehen. Eine 
solche Forderung ergibt sich aus dem Sinn und Zweck, 
aus dem humanistischen Inhalt der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit.
Es entspricht also dem Grundgedanken des § 4 JGG, bei
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